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AGB - Firechefs Grill & BBQ 
 
1. Parteien und Vertragsgegenstand 
Die Firma «Firechefs» erbringt Catering- und Personal-Dienstleistungen für Anlässe Ihrer 
Kunden nach Mass gemäss individuell erstelltem Angebot. 
2. Zustandekommen des Vertrags 
Firechefs unterbreitet dem Kunden auf der Grundlage von dessen Bestellung eine detaillierte 
Offerte. Nach Prüfung der Offerte durch den Kunden sowie nach Einarbeitung seiner 
allfälligen Änderungen und Ergänzungen stellt Firechefs dem Kunden eine schriftliche 
Auftragsbestätigung. 
3. Infrastruktur  
Der Kunde oder die von ihm beauftragte Person ist verantwortlich, dass am Ort des Anlasses 
die für den zu organisierenden Anlass üblichen Installationen (insbes. Wasser, Strom etc.) 
gebrauchsfähig zur Verfügung stehen, und dass der Ort über eine genügende Zufahrt verfügt. 
Er ist verpflichtet. Andernfalls ist Firechefs frühzeitig zu informieren. 
4. Haftung 
Firechefs haftet lediglich für Schäden die auf ein Verschulden von Firechefs oder deren 
Mitarbeiter zurückzuführen sind. Für Schäden durch Gäste haftet der Auftraggeber oder der 
Gast. Forderungen aufgrund von Verspätungen und Verhinderung durch unvorhersehbarer 
Verkehrs- und Umwelteinflüssen werden ausdrücklich wegbedungen. 

5. Treuepflicht 
Die Firma «Friechefs» ist als Beauftragte des Kunden tätig und wahrt dessen Interessen nach 
bestem Wissen und Gewissen. Sie verpflichtet sich zudem, Geschäftsgeheimnisse 
vollumfänglich zu wahren. 
6. Geistiges Eigentum 
Der Kunde anerkennt ausdrücklich das alleinige geistige Eigentum von Friechefs, 
insbesondere das Urheberrecht an allen im Rahmen der Zusammenarbeit mit Firechefs 
geschaffenen Leistungen (Ideen, Konzepte,) 
7. Nachträgliche Vertrags-Änderungen 
Der Kunde hat Fiechefs die vertraglich vereinbarte Teilnehmerzahl bis spätestens 10 Tage vor 
dem Anlass schriftlich bekannt zu geben. Grobe Änderungen der Gästezahl muss 72 Stunden 
vor dem Anlass bekannt gegeben werden. Die vom Kunden bekannt gegebene Teilnehmerzahl 
ist verbindlich; Leistungen für nachträglich noch wegfallende Teilnehmer werden dem Kunden 
in Rechnung gestellt. 
8. Zahlungskonditionen 
Für die erbrachte Leistung erstellt Firechefs eine Detaillierte Rechnung. 
Zahlbar innert 10 Tagen nach erhalt. 
Bei nicht erhalt nach der Zahlungsfrist berechnet Firehefs eine Mahngebühr von 50.-  
9. Allgemeine Bestimmungen 
Eine kostenlose Annullation ist bis 10 Tage vor Eventdatum möglich. 
Bei einer Annullation 9 – 6 Tage vor dem Eventdatum berechnen wir 25% der Kosten 
des Kostenvoranschlags (Offertenpreis). Bei einer Annullierung 5 – 3 Tage 50%. 
Erfolgt eine Annullation 1-2 Tage vor dem Eventdatum berechnen wir 100 % der Kosten des 
Kostenvoranschlags (Offertenpreis). 
10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
Auf die Rechtsbeziehung zwischen Firechefs und dem Kunden ist ausschliesslich das 
schweizerische Recht anwendbar.  
Der Gerichtsstand ist Bern. 


